
Abschnitt C: – 3. Ausbildungsjahr –
– Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten im Ausbildungsberufsbild Stuckateur und Stuckateurin (§ 6 

Absatz 2)

Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

25. bis 36. Monat

1 2 3 4

1 Übernehmen von 
Arbeitsaufträgen und 
kundenorientierte 
Kommunikation4

(§ 6 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 1)

g) Kunden und Kundinnen über das betriebliche 
Leistungsspektrum informieren

h) Fachbegriffe für Baustile, Bauteile, Baustoffe und 
Verfahren anwenden

i) Kunden und Kundinnen über Serviceleistungen, In-
standhaltungsmaßnahmen und -intervalle informieren

j) Wünsche von Kunden und Kundinnen in die Auftrags-
ausführung einbeziehen und dokumentieren

2 Planen, Vorbereiten und 
Organisieren von 
Arbeitsaufgaben4 

(§ 6 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 2)

n) Informationen zu Vorleistungen, Baukonstruktionen 
und Untergründen, insbesondere über Gefahrstoff-
belastungen, sowie zu Materialvorgaben, Zeitricht-
werten und Leistungsbeschreibungen erfassen und 
Vorgaben auf Umsetzbarkeit prüfen

o) gewerkeübergreifende Abstimmungen für den eige-
nen Arbeitsbereich treffen

p) Baustoffe und Bauhilfsstoffe auf ihre ökologischen 
Auswirkungen, insbesondere hinsichtlich der Kohlen-
dioxid-Bilanz, unter Einbeziehung kreislaufwirtschaft-
licher Gesichtspunkte, beurteilen und auswählen

q) branchenübliche Software anwenden
r) kontinuierlich Baudokumentation erstellen
s) Prüf- und Messergebnisse, insbesondere objektbezo-

gene Witterungsmessungen, dokumentieren und be-
werten

t) Aufmaß nach Normen und Richtlinien für die Planung 
und Arbeitsvorbereitung erstellen

u) Wärmeschutzberechnungen durchführen
v) Gestaltungsgrundlagen und Farbordnungssysteme 

unterscheiden
w) bauklimatische Bedingungen, insbesondere Tempe-

ratur und Luftfeuchtigkeit, einhalten, um die Zielwerte 
der Materialfeuchte zu erreichen

8

3 Einrichten, Sichern, 
Unterhalten und Räumen 
von Baustellen4 

(§ 6 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 3)

dd) Maßnahmen zur Nutzung von Verkehrswegen ver-
anlassen

ee) Verkehrsleiteinrichtungen nach vorgegebenem Ver-
kehrszeichenplan aufstellen und unterhalten

ff) Gefährdung von Sicherheit und Gesundheit am 
Arbeitsplatz prüfen und beurteilen, Maßnahmen zur 
Vermeidung treffen, berufsbezogene Arbeitsschutz- 
und Unfallverhütungsvorschriften, insbesondere zur 
Absturzsicherung, anwenden

gg) Teilbereiche von Baustellen räumen und übergeben

4 Bedienen und Instandhalten 
von Werkzeugen, Maschinen 
und Anlagen4 

(§ 6 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 4)

i) Werkzeuge und Maschinen für den Arbeitsablauf an-
fordern, transportieren, lagern, für den Einsatz vor-
bereiten und einsetzen

j) Werkzeuge und Maschinen überprüfen, Verunreini-
gungen der Umwelt verhindern

k) Putzmaschinen und Förderanlagen einrichten und 
bedienen

2
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

25. bis 36. Monat

1 2 3 4

5 Herstellen von Putzen und 
Stuck4 

(§ 6 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 12)

u) Sonderputze, insbesondere Sanierputze, unter-
scheiden und herstellen

v) Putzoberflächen nach verschiedenen Techniken 
strukturieren und gestalten

2

6 Herstellen von 
Trockenbaukonstruktionen 
(§ 6 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 19)

a) Verfahren zur Erstellung von Trockenbaukonstruktio-
nen unterscheiden

b) Platten zuschneiden und montieren sowie Fertigteil-
unterdecken montieren

c) Träger, Tragwerke und Stützen bekleiden
d) Vorwandinstallations- und Installationswände her-

stellen
e) umsetzbare Trennwände montieren
f) Brandschutzkonstruktionen für Wände und Decken 

einschließlich der Anschlüsse erstellen
g) Brandschutzelemente zu Brandschutzkonstruktionen 

für Wände und Decken, einschließlich der Anschlüsse 
und Brandabschottungen, montieren

h) Gewölbe und Bögen herstellen und mit unterschied-
lichen Werkstoffen beplanken

i) Fertigteile, insbesondere Bauteile in Falttechnik, 
montieren

j) Dachschrägen unter Beachtung der Winddichtigkeit, 
Dampfdiffusion und Hinterlüftung bekleiden

k) Trockenbauoberflächen entsprechend der einschlägi-
gen Qualitätsanforderungen, insbesondere Vollver-
spachtelungen, herstellen

l) Abdichtungen gegen nichtdrückendes Wasser her-
stellen

6

7 Ausführen von Stuckarbeiten 
(§ 6 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 20)

a) Stucktechniken, insbesondere Techniken mit Model-
len und Abgüssen, unterscheiden

b) Stuck im Innen- und im Außenbereich, auch vor Ort, 
herstellen und einbauen

c) Stuckprofile ziehen
d) Stuckprofile als Eckgesimse einbauen

8

8 Durchführen von 
Energieeffizienzmaßnahmen 
sowie Maßnahmen zum 
Schall- und Brandschutz in 
und an Bauwerken und 
Bauteilen4 

(§ 6 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 11)

l) Vorschriften des Brand-, Schall-, Feuchte-, Wärme- 
und Strahlenschutzes einhalten

m) Innendämmungen unterscheiden und Voraussetzung 
für Innendämmung prüfen

n) energetische Ertüchtigung der Innenflächen, ins-
besondere durch Platten- und Verbundwerkstoffe und 
Vorsatzschalen, durchführen

o) Dampfbremse und Luftdichtheitsschicht einbauen
p) Anschlüsse zu Bauteilen herstellen

6

Seite 299 von 358 Bundesgesetzblatt Jahrgang 2024 Teil I Nr. 179, ausgegeben zu Bonn am 6. Juni 2024 



Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

25. bis 36. Monat

1 2 3 4

9 Integrieren von technischen 
Systemen in Bauteile 
(§ 6 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 21)

a) technische Systeme für die Energiegewinnung und 
Belüftung an Fassaden unterscheiden

b) Voraussetzungen zum Einbauen von technischen 
Systemen prüfen

c) Systemelemente und Fertigteile einschließlich Unter-
konstruktionen montieren

d) technische Systeme in Putzen und Trockenbau 
integrieren

e) Wandheizungs- und -erwärmungssysteme zur Auf-
nahme von Putzen verlegen

4

10 Beschichten von 
Oberflächen 
(§ 6 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 22)

a) Gestaltungsprinzipien anwenden
b) Räume und Objekte mit Beschichtungsstoffen und 

Belägen gestalten
c) Wand- und Deckenflächen mit Putz in unterschied-

lichen Techniken gestalten

4

11 Sanieren und Instandhalten 
von Stuck, Putzen und 
Trockenbaukonstruktionen 
(§ 6 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 23)

a) Verfahren zur Sanierung von Stuck, Putzen und 
Trockenbaukonstruktionen unterscheiden

b) erhaltenswerte Bausubstanz erkennen und Maßnah-
men zum Schutz veranlassen

c) Schäden analysieren und Ist-Zustand dokumentieren
d) Sanierung und Instandsetzung durchführen, Sanie-

rungsputze auftragen sowie Stuckteile sichern, ab-
nehmen und aufarbeiten

8

12 Durchführen von 
qualitätssichernden 
Maßnahmen und Übergeben 
der Leistungen4 

(§ 6 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 17)

h) Methoden der Qualitätssicherung anwenden
i) Qualitätsabweichungen feststellen und Maßnahmen 

zur Behebung von Qualitätsabweichungen ergreifen
j) Instandhaltungs- und Sicherungsmaßnahmen doku-

mentieren und kontrollieren
k) Reklamationen entgegennehmen, bearbeiten und 

weiterleiten
l) Auswirkungen der Kundenzufriedenheit auf das Be-

triebsergebnis im Rahmen der eigenen Arbeiten be-
rücksichtigen

m) Aufmaße über durchgeführte Arbeiten nach Normen 
und Richtlinien erstellen

n) kundenrelevante Informationen zu Maßnahmen zur 
Funktions- und Werterhaltung weitergeben

o) zur kontinuierlichen Verbesserung von Arbeitsprozes-
sen im eigenen Arbeitsbereich beitragen

4
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